
Satzung der Gemeinde Brensbach 
zur 2. Änderung der Satzung 

über die Verleihung von Ehrenmedaillen und Urkunden 
 
 
Aufgrund der §§5 in Verbindung mit §51 Ziffer 6 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVB I S. 142), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15.11.2007 (GVBl. I S. 757) hat die Gemeindevertretung in der 
Sitzung am 14.05.2009 folgende 
 

Satzung zur 2 .Änderung 
der Satzung über die Verleihung von Ehrenmedaillen und Urkunden vom 
27.09.2001 beschlossen: 
 

Artikel 1 
§ 2 Satz 1 wird wie folgt geändert 

 
§ 2 

Für hervorragende Leistungen in  
A) Sportvereinen 
B) kulturellen und sozialen Vereinen  
C) Tierzüchtervereinen und –verbänden  
werden Urkunden verliehen an: 
 
 

Artikel 2 
§ 9 wird wie folgt geändert 

§ 9 
Die Übergabe der Medaillen und der Urkunden an die ausgezeichneten Personen 
oder Vereinigungen wird nach Festlegung des Sport-, Kultur- und 
Sozialausschusses im Rahmen einer feierlichen Gemeindevertretersitzung durch 
den Bürgermeister und den Gemeindevertretervorsteher vorgenommen 
 
 

Artikel 3 
Die Änderungen nach Artikel 1 und 2 treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft 
 
Brensbach, den 15.05.2009    Der Gemeindevorstand 
 
 
        (Stosiek, Bürgermeister) 


